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[bookmark: Text1]Firma:       
Arbeitsbereich:       
Verantwortlich:       
				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss 
vor Verwendung an die tatsächlichen 
Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Wäscherei
Tätigkeit: Chemikalien abfüllen
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B069

	Gefahrstoffbezeichnung

	Chlorbleichlauge      
Natriumhypochlorit-Lösung (> 10% akt. Chlor)

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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Gefahr
	‒	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
‒	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase (Chlorgas)
‒	Kann Brand fördernd wirken
‒	Sehr giftig für Wasserorganismen
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	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Beim Arbeiten mit Natriumhypochlorit-Lösung dichtsitzende Schutzbrille/ 
Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, 
Stiefel und Schürze tragen
‒	Zutrittsverbot für Unbefugte/Rauchverbot
‒	Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit)       Reinigung (vor 
Pausen und Arbeitsschluss)       Pflege (nach der Arbeit)      
‒	Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine 
Lebensmittel aufbewahren
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	Verhalten im Gefahrfall

	
	‒	Ausgelaufenes Natriumhypochlorit mit viel Wasser wegspülen,
ständig frische Luft zuführen
Notruf:       

	Erste Hilfe
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	‒	Benetzte Kleidung sofort entfernen
‒	Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife reinigen
‒	Augen unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen
‒	Arzt verständigen
Ersthelfer      		Telefon:      

	Sachgerechte Entsorgung

	[bookmark: Temp]
	‒	Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen
Datum:      		Unterschrift:      
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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